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Ausnahmebewilligung für EU/EWR-Bürger - § 9 HwO 
 

Die Handwerkskammer kann Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

der Schweiz eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle erteilen. 

 

Voraussetzungen 

Die Erteilung der Ausnahmebewilligung kann sich zum einen auf die Anerkennung von 

Berufserfahrung, zum anderen auf die Anerkennung von Ausbildungs- und 

Befähigungsnachweisen stützen. 

 

Anerkennung von Berufserfahrung 

Die Ausnahmebewilligung wird erteilt, wenn der Antragsteller nach Maßgabe folgender 

Voraussetzungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 

tätig war. Die hierfür notwendige Berufserfahrung besitzen Personen, die zumindest eine 

wesentliche Tätigkeit des Gewerbes, für das die Ausnahmebewilligung beantragt wird, 

ausgeübt haben: 

• mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbstständige oder als Betriebsverantwortliche, 

sofern die Tätigkeit nicht länger als zehn Jahre vor der Antragstellung beendet wurde, 

• mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbstständige oder als Betriebsverantwortliche, 

wenn eine mindestens dreijährige Ausbildung in der Tätigkeit vorangegangen ist, 

• mindestens vier Jahre ununterbrochen als Selbstständige oder als Betriebsverantwortliche, 

wenn eine mindestens zweijährige Ausbildung in der Tätigkeit vorangegangen ist, 

• mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbstständige und mindestens fünf Jahre als 

Arbeitnehmer, sofern die Tätigkeit nicht länger als zehn Jahre vor der Antragstellung beendet 

wurde, oder 

• mindestens fünf Jahre ununterbrochen in einer leitenden Stellung eines Unternehmens, von 

denen mindestens drei Jahre auf eine Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 

Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens entfallen müssen, und wenn 

außerdem eine mindestens dreijährige Ausbildung in der Tätigkeit stattgefunden hat.  Dies gilt 

nicht für das Friseurgewerbe (Nummer 38 der Anlage A zur Handwerksordnung). 

 

Betriebsverantwortliche sind Personen, die in einem Unternehmen des entsprechenden 

Gewerbes folgendermaßen tätig waren: 

• als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlassung, 

• als Stellvertreter eines Inhabers oder eines Leiters des Unternehmens, wenn mit dieser 

Stellung eine Verantwortung verbunden ist, die der Verantwortung der vertretenen Person 

vergleichbar ist, 

• in leitender Stellung mit kaufmännischen oder technischen Aufgaben und mit der 

Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens. 

 

Achtung: Von diesen Regelungen ausgenommen sind das Augenoptiker-, 

Hörgeräteakustiker-, Orthopädietechniker-, Orthopädieschuhmacher- und das Zahntechniker-

Handwerk. 
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Anerkennung von Ausbildungs- und Befähigungsnachweisen 

Der Antragsteller muss zumindest über eine der folgenden Qualifikationsstufen verfügten: 

•  eine abgeschlossene Schulbildung an einer allgemein bildenden weiterführenden Schule, 

die durch eine Fach- oder Berufsausbildung, ein neben dem Ausbildungsgang erforderliches 

Berufspraktikum oder eine solche Berufspraxis in der jeweiligen Tätigkeit ergänzt wird, oder 

•  eine abgeschlossene Schulbildung an einer technischen oder berufsbildenden weiter-

führenden Schule, auch in Verbindung mit einer Fach- oder Berufsausbildung, einem neben 

dem Ausbildungsgang erforderlichen Berufspraktikum oder einer solchen Berufspraxis darin. 

 

Des Weiteren wird zwischen folgenden Fallkonstellationen unterschieden: 

• Es handelt sich bei dem Gewerbe um ein in Ihrem Herkunftsland reglementierten Beruf und 

Ihre Qualifikation berechtigt Sie im Herkunftsland zumindest zur Ausübung einer wesentlichen 

Teiltätigkeit des reglementierten Gewerbes. 

 

Welche Berufe reglementiert sind, kann folgender Internetseite entnommen werden:  

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home 

 

• Es besteht keine Reglementierung des Gewerbes im Herkunftsland und es existiert keine 

staatlich geregelte Ausbildung für die Tätigkeit. Die von Ihnen absolvierte Ausbildung 

entspricht aber der oben dargestellten Qualifikationsstufe. Durch Sie wurde zudem zumindest 

eine wesentliche Tätigkeit des betreffenden Handwerks als Vollzeitbeschäftigung über 

mindestens zwei Jahre ausgeübt. Diese Tätigkeit liegt nicht länger als zehn Jahre zurück. 

 

• Es besteht keine Reglementierung des Gewerbes im Herkunftsland, aber es existiert eine 

staatlich geregelte Ausbildung in dem anderen Mitgliedsstaat, die der oben dargestellten 

Qualifikationsstufe entspricht und 

o speziell auf die Ausübung eines bestimmten Berufs ausgerichtet ist und 

o aus einem abgeschlossenen Ausbildungsgang besteht, auch in Verbindung mit einem 

Berufspraktikum oder einer Berufspraxis in der jeweiligen Tätigkeit. 

• Die von Ihnen abgeschlossene Ausbildung, ist in Anhang III der Richtlinie 2005/36/EG über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen in der jeweils gültigen Fassung aufgeführt.  

 

Ausgleichsmaßnahmen 

Sollte einer der nachfolgenden Umstände gegeben sein, kann vor der Erteilung einer 

Ausnahmebewilligung durch die Handwerkskammer als Ausgleichsmaßnahme die Teilnahme 

an einem höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang oder das Ablegen einer 

Eignungsprüfung verlangt werden. 

 

• Die nachgewiesene Ausbildungsdauer liegt mindestens ein Jahr unter der im Inland 

geforderten Ausbildungsdauer, die einschließlich der schulischen Ausbildung mindestens 13 

Jahre betragen haben muss, von denen mindestens 3 Jahre auf eine abgeschlossene 

Ausbildung im Rahmen eines strukturierten Ausbildungsgangs entfallen müssen 

 oder  

• Ihre bisherige Ausbildung hat sich auf Fächer bezogen, die sich wesentlich von denen 

unterscheiden, die durch eine inländische Meisterprüfung in dem entsprechenden Handwerk 

abgedeckt werden bzw.  

• das Gewerbe, für das eine Ausnahmebewilligung beantragt wird, umfasst in Deutschland 

wesentliche Tätigkeiten, die in Ihrem Herkunftsstaat nicht Bestandteil des entsprechenden 

Berufs sind, und dieser Unterschied besteht in einer besonderen Ausbildung, die in 

Deutschland erforderlich ist und sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.home
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unterscheiden, die durch den vorgelegten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis abgedeckt 

werden.  

 

Ausgleichsmaßnahmen werden nicht angeordnet, wenn die Ausnahmebewilligung auf der 

Anerkennung von Berufserfahrung (§ 2 EU/EWR HwV) beruht. Gleiches gilt, wenn die von 

Ihnen im Rahmen der Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse geeignet sind, die genannten 

Unterschiede auszugleichen. 

 

Verfahrensablauf 

Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist bei der zuständigen  

Handwerkskammer zusammen mit allen antragsbegründenden Unterlagen einzureichen.  

Auf Wunsch hört die Handwerkskammer die zuständige Fachorganisation an. 

 

Erforderliche Unterlagen 

• Nachweis der Staatsangehörigkeit (Reisepass, Personalausweis als Kopie), 

• Gegebenenfalls: Bescheinigung über Art und Dauer der Tätigkeit (sogenannte EU-

Bescheinigung), ausgestellt von der zuständigen Behörde oder Einrichtung des 

Herkunftsstaates. Nähere Auskünfte hierzu erteilt die Handwerkskammer. 

• In Fällen der Anerkennung einer Qualifikation wird eine Bescheinigung der Ausbildung durch 

ein staatlich anerkanntes Zeugnis oder die Anerkennung der Ausbildung durch eine 

zuständige Berufsorganisation des Herkunftsstaates benötigt. 

•  Gegebenenfalls: Unterlagen, die von der zuständigen Behörde des Herkunftsstaates 

ausgestellt wurden und die belegen, dass die Ausübung des Gewerbes nicht wegen 

Unzuverlässigkeit untersagt worden ist. 

 

Werden im Herkunftsstaat die vorgenannten Unterlagen nicht ausgestellt, können diese durch 

eine Versicherung an Eides statt oder in Staaten, in denen es eine solche nicht gibt, durch 

eine feierliche Erklärung ersetzt werden. Eine solche Erklärung müssen, Sie vor einer 

zuständigen Behörde, einem Notar oder einer entsprechend bevollmächtigten 

Berufsorganisation des Herkunftsstaates abgeben, diese Stelle bescheinigt Ihre Erklärung. 

 

Achtung: Die Unterlagen dürfen nicht älter als drei Monate sein. 

Die genannten Unterlagen sind in beglaubigter Kopie mit einer Übersetzung durch einen 

staatlich anerkannten Dolmetscher/Urkundenübersetzer einzureichen.  

In Zweifelsfällen kann die Handwerkskammer weitere Nachweise anfordern. Durch 

Nichtvorlage der entsprechenden Unterlagen verzögert sich die Bearbeitung des Antrages. 

 

Die Handwerkskammer steht Ihnen bei Fragen zu dem Ausgeführten gerne zur Verfügung.  

 

Ansprechpartner zum Thema: 

Jan-Christoph Henning 

Tel:  0621-18002-125 

Fax: 0621-18002-124 

mailto: henning@hwk-mannheim.de      Stand: Juli 2012 

              
HINWEIS: Die oben gemachten Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Wir möchten aber 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden 
kann. 


